
 

 

Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik 

Verband der Kellereigenossenschaften 

 
 

Vermeidung von 

Arbeitsunfällen 

 

 

 

 

 

Gesundheit 

 

Die Schaffung und Erhaltung eines gesundheitsfördernden 

Arbeitsumfelds sowie die konsequente Vermeidung von 

Arbeitsunfällen durch präventiven Arbeitsschutz sind 

vorrangige Ziele der Unternehmensleitung. 

Der Erhalt und darüber hinaus die Förderung der 

Gesundheit unserer Mitarbeiter muss im Vordergrund aller 

Entscheidungsprozesse und Handlungen stehen. 

 

Information und 

Schulung 

Unsere Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt werden, im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit, sicherheitsbewusste 

Entscheidungen, bei der Ausführung, der Anweisung und 

der Überwachung von Arbeiten zu treffen. 

 Grundlegend für den betrieblichen Arbeitsschutz sind die 

Einhaltung der Anforderungen der BS OHSAS 18001:2007 

und der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Beauftragte 

für das Arbeitsschutzmanagement hat dafür zu sorgen, dass 

die Einhaltung der Anforderungen nachgewiesen werden 

kann. 

 

Einhaltung der 

Rechtsvorschriften 

Die konsequente Einhaltung der Rechtsvorschriften im 

Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz ist durch 

regelmäßige Überprüfungen der betrieblichen 

Arbeitsschutzdienststelle bzw. durch externe Beauftragte 

nachzuweisen. 

 

A&G- Organisation 
Die Arbeitsschutzorganisation ist in Übereinstimmung mit 

den Anforderungen der OHSAS 18001 aufrecht zu erhalten. 

Der Beauftragte der Unternehmensleitung in Funktion des 

Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz setzt alle 

erforderlichen Maßnahmen – in Abstimmung mit der 

Unternehmensleitung – ein, um diese Anforderung zu 

erfüllen. 
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